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Einer unserer Leser sendet uns Aufnahmen eines alten Landsitzes in Kichterwil, Kanton Freiburg, den er in verwahrlostem Zustand
übernommen und zu angenehmem Sommeraufenlhalt wieder hergerichtet hat. Das hölzerne Pnchterhaus, die Kapelle, der herrschaftliche

Bau sehen sehr wohnlich aus. Ein Beispiel zur Nacheiferung.

t'omiiiciit »11 .nui remettre en «t'tal le* nne leniies demeure« eitinpiiKiiarileM.
Lin de nos lecteurs nous envoie la photographie d'une ancienne maison de campagne à Richterwil, dans le canton de Fribourg, qui.
lorsqu'il l'a reprise, était dans un étal de complet délabrement, et qui est devenue par ses soins un agréable séjour de villégiaiure.

La chapelle est charmante; la ferme en bois et la maison de maître ont l'air très confortables. Voilà un exemple à imiter!

'

'.

Kapelle und

Ptidiferhaus

im allen Zustand.

La chapelle et

la ferme dans leur

ancien état.
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Oben: Eingang in das Dörfchen Richterwil.

Links: Das Herrschaftshaus im alten Zustand.

Unten: Das erneuerte Flerrschaftshaus.

En haut : l'entrée du petit village de Richterwil;

ii gauche: la maison de maître avant les re¬

parafions:

en bas: la maison de maure rénovée.
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l^et'matfdjufc turò Bauoorfdjriften
Eine eigentümliche Erscheinung ist gewiss schon jedem aufgefallen, der das Bild
alter Städte, Städtchen und Dörfer denkend in sich aufgenommen hat: die alten

Ansiedelungen der Menschen entwickeln sich in einer selbstverständlichen Schönheit,
fast eher wie Gegenstände der Natur als wie Werke aus Menschenhand, und ihre
Einheit mit der Landschaft wird durch nichts gestört bis zu dem Augenblicke, wo
sich diese Gemeinwesen Bauvorschriften und Geometerpläne zulegen. Dann wird
plötzlich alles anders: die Führung der Strassen hat nichts mehr Naturgewolltes,
sie sind Fremdkörper in der Landschaft, und mit den Häusern steht es genau so,
ihre Dächer sind ohne Bezug zueinander und das schöne Bild jenes anscheinend

ungeregelten aber doch geschlossen und fehlerlos wirkenden Zellenstaates der Dachziegel

kommt nicht mehr zustande. In einer der letzten Nummern des «Werk» sind

einige Bilder erschienen, die diesen seltsamen und nicht leicht zu erklärenden Uebel-
stand mit guten Beispielen belegen.
Es muss eine der wichtigsten Aufgaben des Heimatschutzes bleiben, die Einheit

von Stadt- und Dorfbild mit der Landschaft zu erhalten und, wo sie zerstört ist,
wieder herzustellen. Denn das Heimatgefühl, an dem uns vor allem gelegen ist,
wird in seiner Entwicklung behindert, wo Stadt und Dorf als Fremdkörper in die

Natur gestellt sind und sich ihr nicht einpassen wollen.
Und da steht uns zuerst eine Ansicht entgegen, die ziemlich landläufig ist und auch

manches für sich hat: die Bauvorschriften sind nicht die Krankheit, sondern die

Medizin; sie wollen verhindern, dass sich der rücksichtslose Eigennutz und das

Pfuschertum breit machen, und es wird ja wohl seine Richtigkeit damit haben, dass

diese beiden Uebelstände gerade dem Bauwesen des verflossenen Jahrhunderts ihr
Gepräge aufgedrückt haben. Doch sind beide ganz allgemeine menschliche

Erscheinungen, und wenn wir uns fragen, wer ihnen früher den Zaum angelegt hat,
so bringt uns diese Frage der ethischen Grundlage des Gestaltungsprinzips der alten
Ortschaften näher.

Wenn wir von der eigentlichen Architektur absehen, die mit ihren gelehrt antiken
Formen vom 16. Jahrhundert an, zuerst selten und nur bei Staatsbauten, dann im
18. Jahrhundert häufiger aber immer noch als Ausnahmeerscheinung auftritt, so

wurden die Häuser bei uns von den zünftigen Maurer- und Zimmermeistern
errichtet, die nicht durch Hoch- und Fachschulen, sondern durch Meisterlehre
herangebildet waren. Neben den Wünschen des Bauherrn diente ihnen als Richtschnur
die Kritik der Fachgenossen, die als Zunft vereinigt wieder einen Teil des Staates

bildeten; gesetzliche Vorschriften bestanden auch, und zwar schon seit dem Mittelalter,

aber sie waren nicht so reglementierender Art wie die heutigen Baugesetze.
Diese Art der Ausbildung brachte es mit sich, dass man nicht so viel Gewicht auf
die Erscheinung der Einzelhäuser wie der Siedelungen auf dem Papier verlegte, wie
im Bauschulbetrieb des 19. Jahrhunderts. Man wusste die Gruppierung so zu
schätzen, wie sie sich dem Auge darstellen musste, und vor allem überlegte man
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Heimatschutz und Bauvorschriften
Line eigentürnlicbe Lrscbeinung isr geviss schon jedem ausgefallen, cler da« öild
aller Städte, Städtchen und Dörfer denkend in «icn aufgenommen hat: die allen
Ansiedelungen der lVlenscnen entwickeln «icn in einer selbstverständlichen Schönheit,
fa«r eher vie (Gegenstände der lVatur al« vie VerKe au« iVlenscnennand, und ihre
Linneir mir der Landschaft vird durch nicnr« gestört bis ?u dem Augenblicke, v«
zicb diese Oerneinvesen Lauvorschrifren und Oeomererpläne Zulegen. Dann vird
plötzlich alle« ander«: die bübrung der Strassen bar nicbts mebr lXaturgevollres,
sie sind bremdkörper in der bandscbafr, und mir den ldäusern siebt es genau so,
ibre Oäcber sind obne öe^ug Zueinander und das scböne öild jenes anscbeinend

ungeregelten aber docb geschlossen und feblerlos virkenden ^ellenstaates der Oacb-

Ziegel Kommt nicbt mebr Zustande. In einer der letzten Nummern cles «VerK» sind

einige Lilder erscbienen, die diesen seltsamen und nicbr leicbt ?u erklärenden L>ebel-

stand mir guten öeispielen belegen.
Ls muss eine der vicbrigsren Aufgaben de« bleimatsebut^es bleiben, die Linbeit
von Stadt- und Oorlbild mir der bandscbafr ?u erbalten und, v« sie verstört isr,

vieder herzustellen. Denn das l^eimargelübl, an dem uns vor allem gelegen isr,

vird in seiner LntvicKlung bebinderr, vo Stadt und Dorf als bremdkörper in die

Ivatur gestellt sind und sicb ibr nicbr einpassen vollen.
Llnd da srebr uns Zuerst eine Ansicbt entgegen, die Ziemlich landläufig isr und auch

manches für sich hat: die Lauvorschrift.cn sind nicht die Krankheit, sondern die

?vledi?in; sie vollen verhindern, dass sich der rücksichtslose Ligennur^ und das

Lfuschertum breit macben, und es vird ja vold seine LichrigKeir damit haben, dass

diese beiden L/ebelstände gerade dem Lauvesen des verflossenen Jahrhunderts ibr
(Gepräge aufgedrückt haben. Docb sind beide gan? allgemeine menscblicbe Lr-
scbeinungen, und venn vir uns fragen, ver ibnen früber den ^aum angelegt bat,
so bringt uns diese brage der erbiscben (Grundlage des Lestalrungsprin^ips der alten
Orrscbalten näher.

v'enn vir von der eigentlichen Architektur abseben, die mir ihren gelehrt antiken
Lormen vom 16. Jahrhundert an, Zuerst selten und nur bei Staarsbauren, dann im
i8. ^sabrbunderr häufiger aber immer nocb als ^usnabmeerscheinung auftritt, so

vurden die Lläuser bei uns von den künftigen lvlaurer- und ^immermeistern er-
ricbret, die nicbr durcb Idocb- und Lacbscbulen, sondern durch Meisrerlehre heran-

gebildet varen. lieben den Vunscben des Bauherrn diente ihnen als Lichrsclmur
die Kritik der bachgenossen, die als ^unlr vereinigt vieder einen 'Leil des Staates

bildeten; gesetzliche Vorschriften bestanden aucb, und ^var schon seit dem lvlittel-
airer, aber sie varen nicbr so reglementierender >Xrr vie die heutigen LaugesetTe.
Die«e Art der Ausbildung brachte es mir sicK, dass man nicht so viel (Zevicln auf
die Lrscneinung der Lin^elhäuser vie der Siedelungen auf dem Lapier verlegte, vie
im Lauschulbetrieb des 19. ^abrbunderts. iVlan vus«te die (Gruppierung «o ?u
schärfen, vie «ie sich dem ^uge darstellen musste, und vor allem überlegre man
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vernunftgemäss und ohne durch Réglemente daran verhindert zu werden, wie ein
Haus am besten zur Sonne und zu den Nachbarn zu stellen sei. Bei der Anlage
der Strassen ging man nach den gleichen Grundsätzen vor, und es ist merkwürdig
genug, dass man dabei zu ähnlichen Ergebnissen kam wie die neueste Stadtbaukunst:
wenig Kreuzungen, Strassen, die in schlanken Kurven ineinander übergehen, wie
ein Bach, der sich in einen grössern ergiesst, leichte Verbreiterungen bei solchen

Gabelungen und fast keine Querverbindungen für den Wagenverkehr, sondern nur
für die Fussgänger; also was man heute wieder sucht, natürlich, dem heutigen Verkehr

entsprechend, in viel grösserer Breite.
Wie ein Baum Ast um Ast, Zweig um Zweig, Blatt um Blatt ansetzt, ein jedes
nach gründlicher Erfüllung des Naturgesetzes in vorteilhaftester Lage, wie wenn es

das Ergebnis eines sorgfältigen, durch unsachliche Fesseln unbehinderten Denkprozesses

wäre, so entstand das alte Dorf, die alte Stadt, und darin begründet liegt
vor allem ihre Einheit mit der Landschaft, ihre unnachahmliche Schönheit. Es

gehört weiter dazu die Verwendung der gleichen, durch Erfahrung erprobten
Baustoffe und Konstruktionen; aber diese sind lange nicht so wichtig für die
Gestaltung wie die einfache, gesunde, und ich möchte fast sagen demütige Denkweise
der alten Baumeister.
Aus solchen Ueberlegungen erklärt es sich, dass die Firste der alten Dörfer und
Städte fast alle gleichgerichtet verlaufen, nur hie und da einer, wo es sich aus
besondern Gründen erklärt, im rechten Winkel zur allgemeinen Richtung; aber
diese Dominante verläuft in der Regel nicht gerade, sondern weich angeschmiegt
an die Bodenformen. Dass die Strassenwände parallel mit der Strassenaxe laufen
mussten, das war noch keinem eingefallen. Bestimmend für die Lage der Häuser

war das Zusammengehen mit den Höhenkurven, während man heute aller Vernunft
zum Trotze, aber in Erfüllung der Baugesetze, die Häuser oft mit einer Ecke zu
unterst an den Hang stellen muss.
Sollen diese Erwägungen etwa zu dem Vorschlage führen, dass die Bauvorschriften
überhaupt aufgehoben werden sollen? Durchaus nicht; das würde bei den heutigen
Verhältnissen zu unerträglicher Anarchie führen.
Wir brauchen nicht keine, sondern eine andere Art von Baugesetzen. Solche, bei
denen man uns nicht den Weg vorschreibt, um zum Ziele zu kommen, sondern
einfach verlangt, dass wir das Ziel erreichen. Ein Beispiel. Heute sucht man durch
eine Menge Vorschriften zu erreichen, dass das Innere der Häuser hell und besonnt

wird, und dabei erreicht man doch nie ganz, was man will. Man hat für den
Lichteinfall Normen aufgestellt, und dabei kann es sich nur um unmittelbare
Sonnenbestrahlung handeln, die allein gesundheitsfördernd wirkt; Licht von Norden nützt
uns herzlich wenig. Wenn man nun die Mindestbestrahlung für Wohnräume
gesetzlich festlegte, etwa so, dass noch am kürzesten Tag des Jahres eine Dauer von
mindestens zwei Stunden erreicht werden müsste, so könnte man eine Menge von
bürokratischen Bestimmungen fallen lassen, die nur eine vernunftgemässe Gestaltung

des Hauses und die Siedelung behindern. Dadurch würde sich die Einheit
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vernunftgemass und obne durch Legiemente claran verhindert ?:u werclen, wie ein
blaus arn besten ?ur Sonne unci ?u cien IXlacbbarn ?u stellen sei. Lei cier Anlage
cier Strassen ging man nacn den gleichen (Grundsätzen vor, unci es isr merkwürdig
genug, ciass man dabei Tu ähnlichen Ergebnissen Kam wie ciie neueste StadtbauKunsr:
wenig Kreuzungen, Strassen, clie in schlanken Kurven ineinander übergeben, wie
ein Lacb, der sicb in einen grössern ergiesst, ieicbre Verbreiterungen bei soicben

(Gabelungen und fast Keine (Querverbindungen für den VagenverKebr, sondern nur
lür die bussgänger; also was man beute wieder sucbr, narürlicb, dem heurigen Ver-
Kehr entsprechend, in viel grösserer breite.
Vie ein Raum ^st um ^st, ?!weig um ?weig, Blatt um ölarr ansetzt, ein jedes
nach gründlicher Lrlüllung des Xaturgeser^es in vorteilbaftester bage, wie wenn es

das brgebnis eines sorgfältigen, durcb unsachliche bessein unbehinderten Denkpro-
Besses wäre, so entstand das alte Dorf, die alte Stadt, und darin begründet liegt
vor allem ibre Linbeir mir der bandscbafr, ibre unnacbabmlicbe Schönheit, bs

gehört weiter da?u die Verwendung der gleichen, durch brlahrung erprobten bau-
Stoffe und Konstruktionen; aber diese sind lange nicbr so wichtig für die (-e-
staitung wie die einfache, gesunde, und ich möchte fast sagen demütige Denkweise
der alten Baumeister.
^us solchen Deberiegungen erklärt es sicb, dass die birsre der alten Dörfer und
Städte last alle gleicbgericbrer verlaufen, nur bie und da einer, wo es sich aus
besondern (Gründen erklärt, im rechten Vinkel ?ur allgemeinen Kicbrung; aber
diese Dominante verläuft in der Kegel nicbr gerade, sondern weich angeschmiegt

an die Lodenformen. Dass die Strassenwände paraiiei mir der Srrassenaxe laufen
mllssren, das war noch Keinem eingefallen, bestimmend für die Lage ller Lläuser

war das Zusammengehen mir den blöbenkurven, während man heute aller Vernunft
?um 'Lror^e, aber in Lrlüllung der Laugeser^e, ciie lläuser olr mir einer LcKe ^u
unrerst an den blang stellen muss.
Sollen diese Lrwägungen etwa ?u dem Vorscblage lübren, dass die Bauvorschriften
überhaupt aufgehoben werden sollen? Durcbaus nicbt; das würde bei den beutigen
Verbältnissen ?:u unerträgiicber /marcbie lübren.
Vir braucben nicbr Keine, sondern eine andere ^rt von Laugeset^en. Solcbe, bei

denen man uns nicbr den Veg vorscbreibt, um ?um Äele ?u Kommen, sondern
einfacb verlangt, dass wir das Äel erreicben. Lin öeispiei. bleute sucbr man durcb
eine Ivlenge Vorschriften Tu erreichen, dass das Innere der Idäuser hell und besonnt

wird, und dabei erreicbr man docb nie gan^, was man will. Ivlan bat für cien Licht-
einlall Normen aufgestellt, und dabei Kann es sicb nur um unmittelbare Sonnen-

besrrabiung bandeln, die allein gesundbeitslördernd wirkt; Licbr von worden nür?,r

uns herzlich wenig. Venn man nun die IVlindestbestrablung für Vobnräume ge-
ser^licb festlegte, etwa so, dass noch am Kürzesten 'Lag des Lahres eine Dauer von
mindestens ?wei Stunden erreicht werden müsste, so Könnte man eine Ivlenge von
bürokratischen Lesrimmungen fallen lassen, die nur eine vernunftgemässe Oesrai-

tung des Nauses und die Siedelung bebindern. Dadurcb würde sicb die Linbeir
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von Bauwerk und Landschaft wieder von selbst ergeben, da ein Naturgesetz für
die Stellung der Häuser massgebend wäre und nicht eine papierene Vorschrift. Es

würde dabei der südlich gewendete Hang ziemlich dicht bebaut werden können;
beim nördlich gewendeten könnte man nur sehr locker und bei sorgfältiger Wahl
der günstigsten Stellen bauen; die Volksgesundheit käme dabei sehr gut weg und
das Bild der besiedelten Landschaft würde mannigfaltig und kurzweilig.
Es wird kaum ein Baugesetz geben, das nicht von vielem Ballast befreit werden
könnte, wenn man in gerader Linie auf seine Ziele losginge, statt mit allerlei
Umständlichkeiten. Albert Baur.
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Aus dem < Uhu ». Karl Holtz.

Eine Schlossführung im Jahre 1979: - und dies hier ist die berühmte alte
¦ neue ¦ Sachlichkeit ¦
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von Lauwerk und Landxcbalr wieder von selbsr ergeben, da ein lVaturgeser? für
die Stellung der bläuser massgebend wäre und niebr eine papierene Vorscbrilr. bs
würde dabei der südlicb gewendete blang ^iemlicb dicbr bebaut werden Können;
beim nördlicb gewendeten Könnte man nur sebr locker und bei sorgfältiger Vabl
der gllnsrigsren Stellen bauen; die VolKsgesundbeit Käme dabei sebr gur weg und
das Lild der besiedelten Landscbalr würde mannigfaltig und Kurzweilig,
bs wird Kaum ein Laugeser? geben, das nicbr von vielem Lallast befreit werden
Könnre, wenn man in gerader Linie auf seine ^iele losginge, starr mir allerlei blrm
ständlicbkeiten. ^//?eri ö««r.
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